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I. Amtlicher Teil

Verordnung zur Neuregelung des Rechts der Organisation  
der beruflichen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern

Vom 1. Juni 2026

Das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung verordnet aufgrund des § 30 Satz 1 Nummer 1 und 2 und Satz 2 sowie des  
§ 107 Absatz 8 Nummer 4 des Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V S. 462; 2011 
S. 859; 2012 S. 524), das zuletzt durch das Gesetz vom 12. Februar 2026 (GVOBl. M-V S. 74) geändert worden ist:

Artikel 1
Verordnung über die Organisation des Unterrichts,  

die Voraussetzungen und das Verfahren für  
die Aufnahme in die Bildungsgänge der beruflichen Schulen 

in Mecklenburg-Vorpommern
(Berufliche Schulen Organisationsverordnung – 

BSOrgVO M-V)

§ 1
Grundsätze

(1) Voraussetzung für die Einrichtung von Bildungsgängen der 
beruflichen Schularten ist deren Genehmigung im Rahmen der 
Aufstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungspläne 
gemäß § 107 des Schulgesetzes und deren Umsetzung gemäß 
§ 108 des Schulgesetzes.

(2) Die Aufnahmekapazität für die beruflichen Vollzeitbildungs-
gänge kann aufgrund des Monitorings zur Schülerzahlentwick-
lung und der verfügbaren Stellen für Lehrkräfte durch die oberste 
Schulbehörde begrenzt werden.

(3) Die Anlagen 1 und 2 entsprechen den Festlegungen im Rah-
men der Schulnetzplanung. 

§ 2
Schülermindestzahlen für die Schulart Berufsschule

(1) Für die Bildungsgänge der Berufsschule für die anerkannten 
Ausbildungsberufe gemäß den §§ 4 und 5 des Berufsbildungsge-
setzes, den §§ 25 und 26 der Handwerksordnung sowie § 92 des 
Seearbeitsgesetzes gelten folgende Schülermindestzahlen für den 
Eingangsjahrgang:

1.	 ein Beruf in der Berufsgruppe	� 20 Schülerinnen und 
Schüler,

2.	 zwei Berufe in der Berufsgruppe	� 40 Schülerinnen und 
Schüler,

3.	 drei Berufe in der Berufsgruppe	� 50 Schülerinnen und 
Schüler,

4.	 vier Berufe in der Berufsgruppe	� 70 Schülerinnen und 
Schüler sowie

5.	 fünf Berufe in der Berufsgruppe	� 90 Schülerinnen und 
Schüler.

(2) Bildungsgänge der Berufsschule für die durch die zuständigen 
Stellen gemäß §  66 des Berufsbildungsgesetzes und § 42r der 
Handwerksordnung geregelten Ausbildungsberufe sind in den 
Eingangsklassen mit mindestens 16 Schülerinnen und Schülern je 
Berufsbereich zu führen.

(3) Bildungsgänge des Berufsvorbereitungsjahres sind in den Ein-
gangsklassen mit mindestens 12 Schülerinnen und Schülern zu 
führen.

(4) Für die Berufsschule im Berufsbildungswerk und in der Ju-
gendanstalt kann die oberste Schulbehörde Ausnahmen von den in 
den Absätzen 1 bis 3 festgelegten Schülermindestzahlen zulassen. 

§ 3
Schülermindestzahlen für die Schularten Berufsfachschule 

und Höhere Berufsfachschule

Bildungsgänge der Berufsfachschule und der Höheren Berufs-
fachschule sind mit mindestens 22 Schülerinnen und Schülern in 
den Eingangsklassen zu führen. Die Schülermindestzahl kann bei 
den Gesundheitsfachberufen in Abhängigkeit der in den Kliniken 
oder Krankenhäusern bereitgestellten Ausbildungsplätze unter-
schritten werden.

§ 4
Schülermindestzahlen für die Schulart  

Berufliches Gymnasium

Berufliche Gymnasien sind in der Regel zweizügig mit mindes-
tens 48 Schülerinnen und Schülern in den Eingangsklassen zu 
führen. Die Zügigkeit und die Schülermindestzahl können unter-
schritten werden, wenn Bildungsgänge der Fachoberschule ge-
führt werden. In diesem Fall beträgt die Schülermindestzahl 24 
Schülerinnen und Schüler in der Eingangsklasse.

§ 5
Schülermindestzahlen für die Schulart Fachoberschule

Bildungsgänge der Fachoberschule sind in den Eingangsklassen 
mit mindestens 24 Schülerinnen und Schülern zu führen.
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§ 6
Schülermindestzahlen für die Schulart Fachschule

Bildungsgänge der Fachschulen sind in den Eingangsklassen mit 
mindestens 22 Schülerinnen und Schülern zu führen.

§ 7
Ausnahmen von den Schülermindestzahlen

(1) Über Anträge der Schulträger auf Ausnahmen von den Rege-
lungen der §§ 2 bis 6 entscheidet die oberste Schulbehörde unter 
Berücksichtigung der Gewährleistung einer zweckmäßigen 
Schulorganisation und einer ordnungsgemäßen Gestaltung des 
Unterrichts. In die Entscheidung sind insbesondere die Belange 
von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankun-
gen einzubeziehen.

(2) Für die Geltungsdauer der Schulentwicklungspläne und deren 
Fortschreibungen, längstens jedoch bis zum Ablauf des Schuljah-
res 2030/2031, entfällt für die Schulträger das in Absatz 1 vorge-
sehene Antrags- und Genehmigungserfordernis für die Bildungs-
gänge, die den im Rahmen der Schulnetzplanung festgelegten 
Zuordnungen entsprechen. Diese Bildungsgänge sind in den Fäl-
len des Absatzes 1 der obersten Schulbehörde anzuzeigen.

(3) Unbeschadet der Regelungen in Absatz 2 kann die oberste 
Schulbehörde in Einzelfällen hiervon abweichende Zuordnungen 
festlegen, wenn erhebliche Einschränkungen vorliegen, die einer 
zweckmäßigen Schulorganisation und einer ordnungsgemäßen 
Gestaltung des Unterrichts entgegenstehen.

§ 8
Landesfachklassen, Berufsgruppenklassen 
und fachrichtungsübergreifende Klassen

(1) Landesfachklassen sind Bildungsgänge, die nur an einer beruf-
lichen Schule im Land geführt werden. Für diese gelten die Schü-
lermindestzahlen der §§ 2 bis 6 entsprechend. Die oberste Schul-
behörde kann die Unterschreitung der Schülermindestzahlen zu-
lassen.

(2) Um unter Einhaltung der Schülermindestzahlen gemäß §§ 2 
bis 6 eine Beschulung möglichst in der jeweiligen Region oder 
jedenfalls eine Beschulung im Land zu sichern, können Berufs-
gruppenklassen und fachrichtungsübergreifende Klassen gebildet 
werden.

(3) In Berufsgruppenklassen erfolgt die gemeinsame Beschulung 
für 2 oder 3 Ausbildungsberufe einer Berufsgruppe. Im berufsspe-
zifischen Unterricht erfolgt eine Teilung der Klasse in Lerngrup-
pen unter Maßgabe der gemäß der Unterrichtsversorgungsverord-
nung der jeweiligen beruflichen Schule zur Verfügung stehenden 
Lehrkräftewochenstunden für den Teilungsunterricht.

(4) In fachrichtungsübergreifenden Klassen erfolgt die gemeinsa-
me Beschulung für 2 oder 3 Fachrichtungen einer beruflichen 
Schulart, für die in den Stundentafeln gleiche Lernfelder oder Fä-
cher und in den Rahmenlehrplänen gemeinsame Unterrichtsinhal-
te ausgewiesen sind. Im fachrichtungsspezifischen Unterricht er-
folgt eine Teilung der Klasse in Lerngruppen unter Maßgabe der 

gemäß der Unterrichtsversorgungsverordnung der jeweiligen be-
ruflichen Schule zur Verfügung stehenden Lehrkräftewochenstun-
den für den Teilungsunterricht.

(5) Die Einrichtung der Berufsgruppenklassen und fachrichtungs-
übergreifenden Klassen erfolgt im Einvernehmen mit der obersten 
Schulbehörde.

§ 9
Überprüfung, Abstimmung und Bekanntmachung

(1) Die Einhaltung der Schülermindestzahlen an den beruflichen 
Schulen wird im Rahmen eines Monitorings zur Schülerzahlent-
wicklung zum Stichtag der amtlichen Schulstatistik mit den Pla-
nungszahlen der Schulentwicklungspläne überprüft. Die Termine 
zur Durchführung des Monitorings werden durch die oberste 
Schulbehörde festgelegt.

(2) Bildungsgänge sind aufzuheben oder zusammenzulegen, 
wenn die Schülermindestzahl gemäß §§ 2 bis 6 in 2 aufeinander-
folgenden Jahren nicht erreicht wird und keine Erkenntnisse zum 
Erreichen der Schülermindestzahl im Folgejahr gegeben sind.

(3) Absatz 2 gilt nicht für die Bildungsgänge, die den im Rahmen 
der Schulnetzplanung festgelegten Zuordnungen entsprechen.

(4) Die erforderlichen Abstimmungen zur Aufhebung oder Zu-
sammenlegung von Bildungsgängen erfolgen zwischen den Land-
kreisen und kreisfreien Städten sowie der obersten Schulbehörde. 
Die nach dem Berufsbildungsgesetz zuständigen Stellen für die 
anerkannten Ausbildungsberufe werden durch die Landkreise und 
kreisfreien Städte in den Abstimmungsprozess mit einbezogen 
und angehört. In die Entscheidung sind insbesondere die Belange 
von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankun-
gen einzubeziehen.

(5) Die nach der Abstimmung zwischen den Schulträgern zur Ver-
fügung stehenden Bildungsgänge der Berufsschule mit Angabe 
der zuständigen Schule und deren Einzugsbereich bestimmen sich 
nach dem Verzeichnis der zuständigen Berufsschulen (Zuständig-
keitsverzeichnis der Berufsschulen) der Anlage 1 zu dieser Ver-
ordnung. Die zuständige Schule für berufliche Vollzeitbildungs-
gänge, deren Schülerplatzanzahl und Einzugsbereich bestimmen 
sich nach dem Zuständigkeitsverzeichnis der Vollzeitbildungs-
gänge der Anlage 2 zu dieser Verordnung. 

(6) Wird bei der Abstimmung zwischen den Schulträgern kein 
Einvernehmen zur Einrichtung oder Aufhebung eines Bildungs-
ganges oder zur Zusammenlegung mehrerer Bildungsgänge her-
gestellt, entscheidet die oberste Schulbehörde unter Berücksichti-
gung der Profilierung der beruflichen Schulen nach Berufsgrup-
pen und Berufsbereichen sowie der Ausbildungsorte der Schüle-
rinnen und Schüler mit einem betrieblichen Ausbildungsverhält-
nis und der Wohnorte der Schülerinnen und Schüler ohne ein be-
triebliches Ausbildungsverhältnis. In die Entscheidung sind 
insbesondere die Belange von Menschen mit Behinderungen und 
chronischen Erkrankungen einzubeziehen.
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§ 10
Aufnahmeverfahren

(1) Schülerinnen und Schüler dürfen nur an der nach § 9 Absatz 5 
zuständigen Schule aufgenommen werden. § 46 Absatz 3 des 
Schulgesetzes bleibt unberührt.

(2) Wird ein Aufnahmeantrag bei einer nicht zuständigen Schule 
gestellt, so ist der Antrag von der nicht zuständigen Schule an die 
zuständige Schule weiterzuleiten und eine Abgabenachricht an die 
anmeldende Person zu erteilen.

(3) Schülerinnen und Schüler aus einem anderen Bundesland kön-
nen nur dann an einer beruflichen Schule in Mecklenburg-Vor-
pommern aufgenommen werden, wenn die berufliche Schule als 
zuständige Schule gemäß der „Liste der anerkannten Ausbil-
dungsberufe, für welche länderübergreifende Fachklassen einge-
richtet werden, mit der Angabe der aufnehmenden Länder (Be-
schulungsorte) und Einzugsbereiche“, in der jeweils geltenden 
Fassung, ausgewiesen ist. Darüber hinaus müssen die Schülerin-
nen und Schüler aus dem darin ausgewiesenen Einzugsbereich 
stammen oder die Beschulung ist in einer Vereinbarung zwischen 
dem Land Mecklenburg-Vorpommern und dem anderen Bundes-
land geregelt.

§ 11
Außerkrafttreten

§ 1 Absatz 3, § 7 Absätze 2 und 3 und § 9 Absatz 3 treten mit 
Ablauf des 31. Juli 2031 außer Kraft. 

Artikel 2
Außerkrafttreten

Die Berufliche Schulen Organisationsverordnung vom 11. De-
zember 2012 (Mittl.bl. BM M-V S. 1011; 2013 S. 86), die zuletzt 
durch die Verordnung vom 29. Juli 2025 (Mittl.bl. BM M-V S. 86) 
geändert worden ist, tritt am Tag der Verkündung dieser Verord-
nung außer Kraft.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Schwerin, den 1. Juni 2026

Die Ministerin für Bildung
und Kindertagesförderung

Simone Oldenburg

Mittl.bl. BM M-V 2026 S. 206
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Artikel 1 
Verordnung über die Schulentwicklungsplanung  

für berufliche Schulen in Mecklenburg-Vorpommern
(Schulentwicklungsplanungsverordnung  

berufliche Schulen – SEPVOBS M-V)

§ 1
Zuständigkeit und Verfahren für  
die Schulentwicklungsplanung

(1) Die Landkreise und die kreisfreien Städte sind für die Schul-
entwicklungsplanung der beruflichen Schulen zuständig. Sie neh-
men diese Aufgabe als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe wahr.

(2) Schulen in freier Trägerschaft sollen ihre Planungsüberlegun-
gen den Planungsträgern zur Verfügung stellen, damit ihre Anga-
ben gemäß § 107 Absatz 5 Satz 3 des Schulgesetzes in die Schul-
entwicklungsplanung einbezogen werden können.

(3) Die Schulentwicklungspläne sind hinsichtlich der Landesfach-
klassen sowie der überregionalen und regionalen Fachklassen, 
soweit der Einzugsbereich über das Gebiet des Planungsträgers 
hinausgeht, zwischen den betroffenen Planungsträgern einver-
nehmlich abzustimmen. 

(4) Die nach dem Berufsbildungsgesetz zuständigen Stellen für 
die anerkannten Ausbildungsberufe sind in den Abstimmungspro-
zess mit einzubeziehen und anzuhören.

(5) Im Rahmen des Planungsverfahrens haben die Planungsträger 
den Kreis- und Stadtelternrat sowie die Schulkonferenz anzuhö-
ren. § 76 Absatz 10 Nummer 3 des Schulgesetzes bleibt unberührt. 
Landkreise und kreisfreie Städte sollen im Rahmen der Erarbei-
tung der Schulentwicklungspläne die oberste Schulbehörde in 
einer Form beteiligen, dass eine Stellungnahme im Sinne von § 98 
Absatz 1 Satz 2 des Schulgesetzes vor der abschließenden Ent-
scheidung des Planungsträgers erfolgen kann.

(6) Die oberste Schulbehörde kann durch den Planungsträger zur 
Beratung hinzugezogen werden, wenn zwischen den Planungsträ-
gern keine Einigung in Bezug auf einzelne Vorhaben erreicht wer-
den kann.

(7) Die Schulentwicklungspläne und deren Fortschreibungen wer-
den nach der Entscheidung des zuständigen kommunalen Organs 
oder Ausschusses der obersten Schulbehörde zur Genehmigung 
zugeleitet.

§ 2
Planungszeiträume und Fortschreibung

(1) Die Schulentwicklungspläne gelten für einen Planungszeit-
raum vom Beginn des Schuljahres 2026/2027 bis zum Ende des 
Schuljahres 2035/2036. 

(2) Die Schulentwicklungspläne sind rechtzeitig vor Ablauf des 
Planungszeitraumes für zehn Schuljahre fortzuschreiben. Eine 
vorzeitige Fortschreibung ist vorzunehmen, wenn die Änderung 
der tatsächlichen oder rechtlichen Grundlagen, insbesondere die 
Schülerzahlentwicklung, dies erfordert oder wenn eine Änderung 
des Schulangebotes beabsichtigt ist. Alle anderen Schulentwick-
lungspläne für die beruflichen Schulen sind mit der Bekanntma-
chung der Schulentwicklungspläne 2026/2027 bis 2035/2036 ge-
genstandslos.

(3) Die Pflicht zur vorzeitigen Fortschreibung der Schulentwick-
lungspläne entfällt für die Planungsträger bis längstens zum Ab-
lauf des Schuljahres 2030/2031 für die Bildungsgänge, die den im 
Rahmen der Schulnetzplanung festgelegten Zuordnungen ent-
sprechen. Im Sinne dieser Regelung sind das die von § 1 Absatz 3 
der Berufliche Schulen Organisationsverordnung umfassten Fest-
legungen.

§ 3
Inhalt der Schulentwicklungspläne

(1) Die Schulentwicklungspläne beinhalten die Bestandsanalyse, 
die Prognose und die Planung der Veränderungen für die berufli-
chen Schulen.

(2) Die durch die Landkreise und kreisfreien Städte vorgesehenen 
Möglichkeiten zum Erwerb schulischer Abschlüsse an Volkshoch-
schulen, soweit sie nicht durch Abendgymnasien gewährleistet 
sind, werden in den Schulentwicklungsplänen ausgewiesen.

§ 4
Bestandsanalyse (Mindestanforderungen)

Für das Schulnetz ist eine Bestandsanalyse gemäß § 3 Absatz 1 
mit folgendem Inhalt zu erstellen:

1.	 Darstellung des derzeitigen Schulnetzes nach Schularten,

2.	� Zahl der gegenwärtigen Schülerinnen und Schüler und Bil-
dungsgänge je Jahrgangsstufe und Schule nach Schularten, in 
der Berufsschule nach Berufsbereichen, Berufsgruppen und 
Berufen, in den Schularten der Vollzeitbildungsgänge nach 
Fachrichtungen sowie deren Entwicklung in den vergangenen 
fünf Jahren,

Verordnung zur Neuregelung des Rechts der Planung der Schulentwicklung  
für berufliche Schulen in Mecklenburg-Vorpommern

Vom 4. Juni 2026

Das Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung verordnet aufgrund des § 107 Absatz 8 Nummer 1 bis 4 des Schulgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V S. 462; 2011 S. 859; 2012 S. 524), das zuletzt durch das 
Gesetz vom 12. Februar 2026 (GVOBl. M-V S. 74) geändert worden ist:
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3.	� Darstellung der Einzugsbereiche der einzelnen Schulen und 
die Pendlerbewegungen der Schülerinnen und Schüler sowie

4.	 Schulraumbilanzen für alle Schulen.

§ 5 
Prognose (Mindestanforderungen)

Für das Schulnetz ist eine Prognose der Schülerzahlen gemäß § 3 
Absatz 1 zu erstellen. Die schul- und schulartbezogene Vorausbe-
rechnung der Schülerinnen und Schüler und Klassen soll einen 
Zeitraum von mindestens zehn Jahren umfassen. Grundlagen für 
die Prognose der Schülerzahlen sind:

1.	� die Anzahl der bereits vorhandenen Schülerinnen und Schüler 
gemäß amtlicher Schulstatistik mit einer entsprechenden Fort-
schreibung,

2.	 die zu erwartenden Zu- und Abwanderungsbewegungen,

3.	 die erwartete Bildungsbeteiligung,

4.	 die erwarteten Pendlerbewegungen und 

5.	� die zu erwartenden betrieblichen und außerbetrieblichen Aus-
bildungsverhältnisse, soweit diese prognostiziert werden kön-
nen.

§ 6 
Planung der Veränderungen (Mindestanforderungen)

(1) Die aus der Bestandsanalyse und der Prognose nach §§ 4 und 
5 abzuleitenden Veränderungen wie Errichtung, Organisationsän-
derung und Aufhebung von Schulen beziehungsweise von Außen- 
oder Nebenstellen sind gemäß § 3 Absatz 1 im Einzelnen darzu-
stellen und zu erläutern. Dies schließt Angaben zur zeitlichen 
Abfolge der erforderlichen Maßnahmen ein. Dazu ist auch festzu-
legen, welche Berufsbereiche, Berufsgruppen und Berufe oder 
Fachrichtungen nach Abstimmung mit den anderen Planungsträ-
gern im Rahmen des jeweiligen Regionalen Beruflichen Bil-
dungszentrums angeboten werden. Für die Aufhebung einer Schu-
le ist darzustellen, ob sie durch eine gleichzeitige Verlagerung 
aller Schülerinnen und Schüler oder stufenweise (durch jahr-
gangsweises Auslaufen) erfolgen soll. 

(2) Schulen können errichtet und betrieben werden, wenn die mit 
dieser Verordnung festgelegten Schülermindestzahlen nachge-
wiesen werden und die Organisationsform den in der Anlage ge-
nannten Organisationskriterien entspricht. 

(3) Der Einzugsbereich einer zu errichtenden Schule muss ge-
währleisten, dass die Errichtung durch ein entsprechendes Schü-
leraufkommen gerechtfertigt ist. 

(4) Schulen, die die für einen zweckmäßigen und wirtschaftlichen 
Betrieb festgelegte Schülermindestzahl nicht mehr erreichen und 
auch im darauffolgenden Schuljahr nicht mehr erreichen werden, 
sind aufzuheben. Die Notwendigkeit des Führens von Außen- und 
Nebenstellen ist ausführlich zu begründen.

(5) Die Ergebnisse der Abstimmungen gemäß § 1 Absatz 3 bis 6 
sind darzustellen. Vor allem sind die Punkte zu erläutern, in denen 
gegensätzliche Auffassungen nicht ausgeräumt werden konnten.

§ 7
Allgemeine Planungsgrundsätze 

(1) Die Berufsschule bildet den Kernbereich der beruflichen 
Schulen und bestimmt das Profil nach Berufsbereichen und Be-
rufsgruppen gemäß Anlage 1 (Verzeichnis der zuständigen Be-
rufsschulen (Zuständigkeitsverzeichnis der Berufsschulen)) und 
Anlage 2 (Zuständigkeitsverzeichnis der Vollzeitbildungsgänge) 
der Berufliche Schulen Organisationsverordnung. Die beruflichen 
Bildungsgänge der anderen beruflichen Schularten sind den Be-
rufsbereichen zuzuordnen. Klassen der Berufsschule werden nach 
Ausbildungsberufen oder verwandten Ausbildungsberufen (Be-
rufsgruppen) gegliedert. Die Klassen werden in den Berufsberei-
chen grundsätzlich mehrzügig geführt.

(2) Die Schülermindestzahlen für die einzelnen Schularten der 
beruflichen Schulen bestimmen sich nach den §§ 8 bis 12.

(3) Bei der Abstimmung zwischen den Planungsträgern zur Wei-
terführung und Einrichtung von Landesfachklassen, überregiona-
len und regionalen Fachklassen sind die jeweilige Profilierung der 
beruflichen Schulen nach Berufsbereichen und Berufsgruppen, 
die Ausbildungsorte der Schülerinnen und Schüler mit einem be-
trieblichen Ausbildungsverhältnis und die Wohnorte der Schüle-
rinnen und Schüler ohne ein betriebliches Ausbildungsverhältnis 
sowie die bisher hierzu getroffenen Vereinbarungen zu berück-
sichtigen. 

(4) Die beruflichen Schulen werden zu Regionalen Beruflichen 
Bildungszentren entwickelt, die für ein regional abgestimmtes 
Bildungsangebot sorgen. 

(5) Die Außenstellen der Regionalen Beruflichen Bildungszentren 
müssen mindestens für einen Berufsbereich oder eine Berufsgrup-
pe mehrzügig geführt werden.

(6) Für einen zweckmäßigen und wirtschaftlichen Betrieb be-
standsfähiger beruflicher Schulen sowie zur Sicherung eines aus-
reichend differenzierten Unterrichtsangebotes müssen die Regio-
nalen Beruflichen Bildungszentren mit mindestens 1 000 Schüle-
rinnen und Schülern geplant werden. Die Regionalen Beruflichen 
Bildungszentren mit dem Hauptprofil „Gesundheit und Pflege“ 
sind mit mindestens 400 täglich anwesenden Schülerinnen und 
Schülern zu planen.

(7) Die Regionalen Beruflichen Bildungszentren nehmen auch die 
Förderung der benachteiligten Jugendlichen und die Berufsausbil-
dungsvorbereitung wahr.

(8) Mögliche Kooperationen mit den Partnern der Regionalen Be-
ruflichen Bildungszentren sind in der Schulentwicklungsplanung 
zu berücksichtigen.

(9) Schulträger, die ein Schulangebot mit überregionaler Bedeu-
tung vorhalten, sollen unter Berücksichtigung der Verkehrsinfra-
struktur ausreichende Wohnmöglichkeiten für Schülerinnen und 
Schüler und Auszubildende zur Verfügung stellen.
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(10) Das Bildungsangebot der Regionalen Beruflichen Bildungs-
zentren mit dem Berufsbereich Gesundheit und Pflege ist durch 
die Planungsträger unter Berücksichtigung der Krankenhausfi-
nanzierung mit den jeweiligen Kliniken oder Krankenhäusern 
abzustimmen.

(11) Weitere Planungsgrundsätze für die einzelnen Schularten er-
geben sich aus der Übersicht der Organisationskriterien nach 
Schularten in der Anlage.

§ 8
Schülermindestzahlen für die Schulart Berufsschule

(1) Für die Bildungsgänge der Berufsschule für die anerkannten 
Ausbildungsberufe gemäß den §§ 4 und 5 des Berufsbildungsge-
setzes, den §§ 25 und 26 der Handwerksordnung sowie § 92 des 
Seearbeitsgesetzes gelten folgende Schülermindestzahlen für den 
Eingangsjahrgang:

1. 1 Beruf in der Berufsgruppe	 20 Schülerinnen und Schüler,

2. 2 Berufe in der Berufsgruppe	 40 Schülerinnen und Schüler,

3. 3 Berufe in der Berufsgruppe	 50 Schülerinnen und Schüler,

4. 4 Berufe in der Berufsgruppe	� 70 Schülerinnen und Schüler 
sowie

5. 5 Berufe in der Berufsgruppe	 90 Schülerinnen und Schüler.

(2) Bildungsgänge der Berufsschule für die durch die zuständigen 
Stellen gemäß § 66 des Berufsbildungsgesetzes und § 42r der 
Handwerksordnung geregelten Ausbildungsberufe sind in den 
Eingangsklassen mit mindestens 16 Schülerinnen und Schülern je 
Berufsbereich zu führen.

(3) Bildungsgänge der Berufsausbildungsvorbereitung sind in den 
Eingangsklassen mit mindestens 12 Schülerinnen und Schülern zu 
führen.

§ 9
Schülermindestzahlen für die Schularten Berufsfachschule

und Höhere Berufsfachschule

Bildungsgänge der Berufsfachschule und der Höheren Berufs-
fachschule sind mit mindestens 22 Schülerinnen und Schülern in 
den Eingangsklassen zu führen. Die Schülermindestzahl kann bei 
den Gesundheitsfachberufen in Abhängigkeit der in den Kliniken 
oder Krankenhäusern bereitgestellten Ausbildungsplätze unter-
schritten werden.

§ 10
Schülermindestzahlen für die Schulart Berufliches Gymnasium

Berufliche Gymnasien sind in der Regel zweizügig mit mindes-
tens 48 Schülerinnen und Schülern in den Eingangsklassen zu 

führen. Die Zügigkeit und die Schülermindestzahl können unter-
schritten werden, wenn Bildungsgänge der Fachoberschule ge-
führt werden. In diesem Fall beträgt die Schülermindestzahl 24 
Schülerinnen und Schüler in der Eingangsklasse.

§ 11
Schülermindestzahlen für die Schulart Fachoberschule

Bildungsgänge der Fachoberschule sind in den Eingangsklassen 
mit mindestens 24 Schülerinnen und Schülern zu führen.

§ 12
Schülermindestzahlen für die Schulart Fachschule

Bildungsgänge der Fachschulen sind in den Eingangsklassen mit 
mindestens 22 Schülerinnen und Schülern zu führen.

§ 13
Ausnahmen von den Planungsgrundsätzen

(1) In begründeten Einzelfällen kann durch Genehmigung der 
obersten Schulbehörde von den vorstehend genannten Planungs-
grundsätzen abgewichen werden. In die Entscheidung sind insbe-
sondere die Belange von Menschen mit Behinderungen und chro-
nischen Erkrankungen einzubeziehen.

(2) Für die Geltungsdauer der Schulentwicklungspläne und deren 
Fortschreibungen, längstens jedoch bis zum Ablauf des Schuljah-
res 2030/2031, gilt für die Bildung von Eingangsklassen die Ge-
nehmigung der obersten Schulbehörde nach Absatz 1 als erteilt, 
wenn diese den in § 2 Absatz 3 Satz 2 bezeichneten Festlegungen 
entsprechen.

§ 14
Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31. Juli 2036 außer Kraft.

Artikel 2
Außerkrafttreten

Die Schulentwicklungsplanungsverordnung berufliche Schulen 
vom 11. Dezember 2012 (Mittl.bl. BM M-V S. 1033), die zuletzt 
durch die Verordnung vom 9. April 2024 (Mittl.bl. BM M-V  
S. 108) geändert worden ist, tritt am Tag der Verkündung dieser 
Verordnung außer Kraft.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Schwerin, den 4. Juni 2026
Die Ministerin für Bildung
und Kindertagesförderung

Simone Oldenburg
Mittl.bl. BM M-V 2026 S. 247
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    Anlage  
(zu § 6 Absatz 2 und § 7 Absatz 11) 

 
Übersicht der Organisationskriterien nach Schularten 
 
Schulart Gliederung und 

Schülermindestzahlen 
empfohlener 
Einzugsbereich 

Organisationsformen 

Berufsschule  In den Eingangsklassen der 
Bildungsgänge für die anerkannten 
Ausbildungsberufe gemäß den  
§§ 4 und 5 des Berufsbildungsgesetzes, 
den §§ 25 und 26 der Handwerksordnung 
sowie § 92 des Seearbeitsgesetzes gilt in 
Abhängigkeit von der Anzahl der Berufe 
in der Berufsgruppe folgende 
Schülermindestzahl: 
- 1 Beruf in der Berufsgruppe: 

20 Schülerinnen und Schüler, 
- 2 Berufe in der Berufsgruppe: 

40 Schülerinnen und Schüler, 
- 3 Berufe in der Berufsgruppe: 

50 Schülerinnen und Schüler, 
- 4 Berufe in der Berufsgruppe: 

70 Schülerinnen und Schüler und  
- 5 Berufe in der Berufsgruppe: 

90 Schülerinnen und Schüler. 
 

in Abhängigkeit 
vom 
Ausbildungsberuf: 
 
a) Gebiet des 
Planungsträgers 
 
oder 
 
b) das gesamte 
Land 

Berufliche Schulen  
 
bzw.  
 
Regionale Berufliche 
Bildungszentren  
 
als Zusammenfassung 
der beruflichen 
Schularten  
gemäß § 29 des 
Schulgesetzes  

In den Eingangsklassen der 
Bildungsgänge für die durch die 
zuständigen Stellen gemäß den § 66 des 
Berufsbildungsgesetzes und § 42r der 
Handwerksordnung geregelten 
Ausbildungsberufe gilt folgende 
Schülermindestzahl: 

16 Schülerinnen und Schüler je 
Berufsbereich. 

 
In den Eingangsklassen des 
Berufsvorbereitungsjahres gilt folgende 
Schülermindestzahl: 

12 Schülerinnen und Schüler. 
 

Gebiet des 
Planungsträgers 

Berufs- 
fachschule  
 
und 
Höhere 
Berufs-
fachschule 

In den Eingangsklassen der 
Bildungsgänge der Berufsfachschule und 
der Höheren Berufsfachschule gilt in der 
Regel folgende Schülermindestzahl:  

22 Schülerinnen und Schüler. 
 
Die Schülermindestzahl kann bei den 
Gesundheitsfachberufen in Abhängigkeit 
der in den Kliniken oder Krankenhäusern 
bereitgestellten Ausbildungsplätze 
unterschritten werden. 
 

in Abhängigkeit 
von der 
Fachrichtung: 
 
a) Gebiet des 
Planungsträgers  
oder 
 
b) das gesamte 
Land 
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Schulart Gliederung und 
Schülermindestzahlen 

empfohlener 
Einzugsbereich 

Organisationsformen 

Berufliches 
Gymnasium 

Berufliche Gymnasien werden in der 
Regel zweizügig geführt. In den 
Eingangsklassen gilt folgende 
Schülermindestzahl: 

48 Schülerinnen und Schülern.  
 
Werden zusätzlich Bildungsgänge der 
Fachoberschule geführt gilt für die 
Eingangsklassen folgende 
Schülermindestzahl: 

24 Schülerinnen und Schüler. 
 

Fachober-
schule 

In den Eingangsklassen der 
Bildungsgänge der Fachoberschule gilt 
folgende Schülermindestzahl: 
 

24 Schülerinnen und Schüler. 
 

Fachschule In den Eingangsklassen der 
Bildungsgänge der Fachschulen gilt 
folgende Schülermindestzahl: 
 

22 Schülerinnen und Schüler. 
 

das gesamte Land 
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Berufliche Schule: 

1.	� Der Unterricht im Bildungsgang „Ausbildungsvorbereitung 
dual“ erfolgt ab dem Schuljahr 2026/2027 aufwachsend nach 
einem neuen Rahmenplan in Erprobung.

2.	� Der unter Punkt 1 genannte Rahmenplan steht zum Download 
bereit unter: 

	� https://www.bildung-mv.de/unterricht/rahmenplaene/ 
rahmenplaene-fuer-die-beruflichen-bildungsgaenge-und- 
faecher/

3.	 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. August 2026 in Kraft. 

Rahmenplan für den Bildungsgang 
Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual)

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung und Kindertagesförderung 

Vom 27. Mai 2026

Zur weiteren Gestaltung von Unterricht und Erziehung an den allgemein bildenden Schulen wird nach § 9 des Schulgesetzes in der 
Fassung vom 10. September 2010 (GVOBl. M-V S. 462; 2011 S. 859; 2012 S. 524), das zuletzt durch das Gesetz vom 12. Februar 2026 
(GVOBl. M-V S. 74) geändert worden ist, folgende Verwaltungsvorschrift erlassen: 

Schwerin, den 27. Mai 2026

Die Ministerin für Bildung
und Kindertagesförderung 

Simone Oldenburg

Mittl.bl. BM M-V 2026 S. 252


